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§ 9 W-GBG Zusammensetzung von
Kommissionen

 W-GBG - Wiener Gleichbehandlungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.11.2024

1. (1)Kommissionen und andere Kollegialorgane, deren Mitglieder ausschließlich Gemeindebedienstete sind und die

sich überwiegend mit personellen Belangen der Gemeindebediensteten befassen, sind nach Möglichkeit

paritätisch aus Frauen und Männern zusammenzusetzen. Von den Stellen, die Mitglieder entsenden, ist darauf

Bedacht zu nehmen.

2. (2)Die Bestimmungen des Wiener Personalvertretungsgesetzes – W-PVG, LGBl. für Wien Nr. 49/1985, über die

Berufung der Mitglieder der Personalvertretungsorgane werden nicht berührt.
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